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Es hat sich bei einer Entscheidung zur operativen Nutzung des 
Verdächtigen als zweckmäßig erwiesen, daß der Untersuchungs- 
führer die Verdächtigenbefragung nach der Protokollierung der 
Ergebnisse formell abschließt. Die erforderlichen Absprachen 
operativen Charakters sollten in der Regel danach durch den 
operativen Mitarbeiter der zuständigen operativen Dienstein
heit vorgenommen werden, die weitere Anwesenheit des Untersu- 
chungsführers ist meist nicht mehr erforderlich.

Im Interesse der Konspirierunq der politisch-operativen Zusam
menhänge der Abschlußentscheidunc - insbesondere in solchen Fäl
len, in denen auf Grund des Verlaufs und der Ergebnisse des Prü
fungsverfahrens und der Verdächtigenbefragung die Entscheidung 
des Absehens von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
rechtlich unbegründet erscheint - wercffen auch diese Prüfungs
verfahren von der UntersuchungsjpbteiluhfJ grundsätzlich nicht 
in offiziellen Prüf ungsakten* sPus^wiesen . ■ Die im Prüfungsver- 
fahren entstandenen UnteF^^shfengsdokumente, insbesondere das
Protokoll der Verdäphtfigipffoef ragung, sind in der Regel an dießzuständige operati^%D^ensteinheit zu übergeben. Die rechtli
che Zulässigkeit dieses Vorgehens resultiert daraus, daß die 
Verdächtigenbefragung in diesen Ausnahmefällen ihren Charakter 
verändert._Sie entwickelt sich zu einer Befragung mit ausschließ
lich operativer Zielstellung. Daraus ergibt sich auch, daß der 
Staatsanwalt in diesen Fällen keine Kontrollbefugnis besitzt.


